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Fiese Spielchen
Der Mindestumwandlungssatz beträgt 

6.8%, das dürfte einigermassen bekannt 

sein. Umhüllende Kassen wenden – das ist 

ebenfalls bekannt – einen einheitlichen 

tieferen Umwandlungssatz über das 

ganze obligatorische und überobligatori-

sche Altersguthaben an (Anrechnungs-

prinzip) und vergleichen dann die daraus 

resultierende Rente mit der Schattenrech-

nung (nur obligatorisches Kapital zu 6.8% 

umgewandelt). Der höhere der beiden 

Beträge kommt dann zur Auszahlung. Al-

ternativ zum Anrechnungsprinzip gibt es 

die Splitlösung, in der Obligatorium und 

Überobligatorium klar getrennt werden. 

Bisher konnte man davon ausgehen, dass 

bei einer Splitlösung in Sachen Umwand-

lungssatz folgende Regelung galt: 6.8% 

fürs Obligatorium und z.B. 4.5% fürs 

Überobligatorium. Nun, das war einmal. 

Neu steht im Versicherungsausweis (kon-

kretes Beispiel): 5.4% im Obligatorium 

(sic!) und 4.4855% im Überobligatorium. 

Wie das geht? Ganz einfach, man ver-

mischt Splitlösung und Anrechnungsprin-

zip. Der Versicherer berechnet die Rente 

gemäss den beiden genannten Umwand-

lungssätzen und vergleicht das Resultat 

mit der Schattenrechnung, wo nur der 

obligatorische Teil mit 6.8% umgewan-

delt wird. 

Die Folgen sind teilweise verheerend. 

Wer wenig überobligatorisches Kapital 

hat, und das sind in solchen Splitlösungen 

nicht wenige, wird stark benachteiligt. 

Denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, 

dass die Schattenrechnung mit dem rei-

nen Obligatorium und dem Umwand-

lungssatz 6.8% die höhere Rente ergibt. 

Mit anderen Worten: Das überobligatori-

sche Kapital ist für die Katz. Und am 

allerdümmsten wird es, wenn sich je-

mand kurz vor der Pensionierung ein-

kauft. Einkaufen kann man sich nur ins 

Überobligatorium, und die Gefahr ist 

eben gross, dass dieses nicht rentenbil-

dend ist. 

Diese Vermischung von Anrechnungs-

prinzip und Splitlösung, wie man sie vor 

allem bei Anbietern der Privatassekuranz 

nungsprinzip und Splitlösung beträgt der 

effektive Umwandlungssatz um die 5%. 

Technische Verluste entstehen keine 

mehr.

Ebenso selbstredend verrechnet die Pri-

vatassekuranz die höchsten Verwal-

tungsgebühren weit und breit. Dies, ob-

wohl die Anbieter sich dadurch entlasten, 

dass sie dank Schnittstellen die ange-

schlossenen Arbeitgeber einen Grossteil 

des Datenaustauschs gleich selber vor-

nehmen lassen. Die Stiftung Auffangein-

richtung mit vielen Spezial- und Sonder-

aufgaben kann die ganze Leistung zum 

halben Preis erbringen. Wenn die Auf-

fangeinrichtung das kann, könnte es die 

Privatassekuranz erst recht. Aber auch 

dieser Vergleich interessiert niemanden 

– schon gar nicht die Broker, die weiter-

hin ahnungslose Arbeitgeber und ihre 

Angestellten in die Fänge solcher Anbie-

ter treiben und dabei schöne umsatzab-

hängige Courtagen kassieren.

Und ebenfalls selbstredend ist die Privat-

assekuranz Top bei den Hochglanzpros-

pekten und Werbeplakaten, aber Flop bei 

der Information der Versicherten. Es ist 

praktisch unmöglich herauszufinden, wie 

hoch der Risikobeitrag ist. Dieser sei halt 

alters- und geschlechtsabhängig. Publi-

ziert wird er nirgends, auch nicht im Re-

glement, das zudem nur auf Verlangen 

ausgehändigt wird. Wer will, kann den 

Risikobeitrag mithilfe des Taschenrech-

ners und aufgrund der Informationen im 

Versicherungsausweis ausrechnen. Im 

Einzelfall kann er über 7% betragen. 

Die Intransparenz und die Irreführung 

der Versicherten, aber auch der Arbeit-

geber haben System. Regionale Auf-

sichtsbehörden, OAK, Finma, Verord-

nungsgeber und Gesetzgeber schauen 

diesem Treiben tatenlos zu. Was braucht 

es, um diesem ein Ende zu setzen? n

antrifft, ist ein handfester Skandal. Sie ist 

irreführend und für die Versicherten 

auch gefährlich. Mir ist aber keine Auf-

sicht bekannt, die das gerügt hätte. Wa-

rum auch? Die Versicherten werden zwar 

hinters Licht geführt, aber die Solvenz 

der Kasse leidet ja nicht, im Gegenteil, 

also alles bestens. Dass gewisse Anbieter 

dann noch mehr verdienen, scheint auch 

niemanden zu stören. 

Selbstredend haben viele Anbieter sol-

cher Lösungen in den letzten Jahren auch 

stets die tiefstmögliche Verzinsung auf 

den Altersguthaben gegeben: im Obliga-

torium den Mindestzinssatz (1.25%) und 

im Überobligatorium vielleicht 0.5%. Be-

gründung? Die Versicherten bei der Pri-

vatassekuranz trügen kein Sanierungsri-

siko, und die Versicherer müssten den 

überhöhten Mindestumwandlungssatz 

finanzieren. Die erste Aussage ist richtig, 

aber seit Jahren liegt dieses Risiko ir-

gendwo bei null. Die zweite Aussage ist 

falsch und verlogen. Durch die neue, 

oben erwähnte Vermischung von Anrech-
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